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Allgemeine Beschreibung des Mautsystems 

 
In Litauen ist die Benutzung des höherrangigen Straßennetzes für alle Güterkraft-
fahrzeuge (auch unter 3,5 t höchstes zulässiges Gesamtgewicht) und Busse mit 
mehr als 8 Passagiersitzen gebührenpflichtig. Betroffen sind die Straßen A1 bis 
A18. Die Maut wird über ein zeitabhängiges Mautsystem eingehoben. 
 
 

Zahlungsmodalitäten 

 
Seit 1. Juli 2007 können die Straßenbenutzungsgebühren durch die Anschaffung 
einer Vignette bezahlt werden. Die Vignetten können in Tankstellen und an 
anderen speziell markierten Orten erworben werden.  
 
Die litauische Vignette besteht aus zwei Teilen: 1) Hauptteil (Format 6x7 cm) und 
2) Kontrollteil (Format 3x7 cm). Die Vignette muss vorschriftsmäßig ausgefüllt 
werden. Der Hauptteil der Vignette wird an die Frontscheibe des Verkehrsmittels 
befestigt. Das Kfz-Kennzeichen muss deutlich sowohl auf dem Haupt-, als auch auf 
dem Kontrollteil angeführt werden. Der Beginn der Gültigkeitsfrist einer Vignette 
wird vom Verkäufer markiert. 
 
Es gibt vier Arten von litauischen Vignetten: Tagesvignette, Wochenvignette (gültig 
7 Tage), Monatsvignette (gültig 30 Tage) und Jahresvignette.  
 
 
 
Tarife 
 
Für die litauische Straßenbenutzungsgebühr gelten die folgenden Tarife, die keine 
MWSt. enthalten. Es wird unterschieden nach Geltungszeitraum, Fahrzeugtyp, 
höchstem zulässigen Gesamtgewicht und Anzahl der Sitze. 
 
 
 
 
 
 



Fahrzeugkategorie 24 h 7 Tage 30 Tage 12 Monate 

9 bis 22 Passagiersitze, bis zu 5 t hzG* 20 LTL 60 LTL 150 LTL 600 LTL 
9 bis 22 Passagiersitze, über 5 t hzG* 20 LTL 60 LTL 150 LTL 900 LTL Busse 
mehr als 22 Passagiersitze 20 LTL 90 LTL 180 LTL 1.600 LTL 
bis zu 3,5 t hzG* 20 LTL 60 LTL 150 LTL 600 LTL 
3,5 t bis 12 t hzG* 20 LTL 90 LTL 150 LTL 900 LTL 
12 t bis 40 t hzG* 20 LTL 90 LTL 180 LTL 1.600 LTL 
40 t bis 44 t hzG* (nur unter best. 
Voraussetzungen möglich) 20 LTL 90 LTL 250 LTL 1.900 LTL 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge bis zu 
3,5 t hzG* 20 LTL 40 LTL 80 LTL 600 LTL 

Güter-
fahr-
zeuge 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge von 
3,5 t bis zu 16 t hzG* 20 LTL 40 LTL 80 LTL 900 LTL 

Spezialfahrzeuge 20 LTL 40 LTL 100 LTL 900 LTL 
* höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
 

Kontrollen und Sanktionen 

 
Die Kontrolle erfolgt beim Passieren der litauischen EU-Außengrenzen sowie im 
Zuge herkömmlicher Straßenkontrollen.  
 

 

Weiterführende Links 

 
Website der Litauischen Straßenverwaltung mit allen wesentlichen Informationen 
zum Mautsystem 
 
http://www.lra.lt/en.php/vignettes/main_information/3099 
 
 
 
 
 
Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Informationen sind Fehler nicht auszuschließen und die 
Richtigkeit des Inhaltes ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Verlages oder der Autoren ist 
ausgeschlossen. 
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